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U? Samstag den 14. Februar

Ubonnementspreis:
Für die Stadt Solo-

thuen:
Halbjahr!.: Fr. 4. 60.
Vierteljahr!. : Fr. 2. 26.
Franco sur die ganze

Schweiz:
Halbjahr!.: Fr. 6. —
Vierteljahr!. : Fr. 2. SO.

Für das Ausland:
Halbjahr!.: Fr 6 Z»

Schweizerische

Kirchen -Mliilg

t»»0.

Kinriìckungsgeblihr
10 Cts. die Pctitzeile

(8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint jeden S a m st a g
1 Bogen stark mit monat-
licher Beilage des „Schweiz.

Najloral-Blattcs."

Briefe und Gelder

franco.

Unterstützung
wer, kranker oder sonst nnvcrschnideter
Mise verdienstlojer Geistlichen des Sis-

lhnms Basel, sowie Versorgung von
Aergerniß gebenden.

ià'ferat des Hochw. Hrn. Dekan SüNerlin in
Prusterconserenz zu Baden den 2l. Okt.

1879.)

blulti unum eorpus sumns in lltiristo
8>ngu>i vom altor attorius membra.

Rdm. 12, b.

Hochwürdige Herren! Fast bei allen
ngestellteu, den öffentlichen sowohl, als

en privaten, ist, wie anderwärts, so
ÜU in den zu unserm Bisthum gehö-

Kantonen Fürsorge getroffen,

Dir»/ ^ wo sie ihren

à " )t nwhr Ziehen können, den

ckt
^'"êunterhalt haben und

MnNtt?
e

àr der öffentlichen

h-bm d., r,. ih„ di,
chr. di, m-i-

Ebenso ist bet den Bediensteten der Ei-
Mbahnen und den Arbeitern des arö-
tzern Theiles der industriellen Etablisse-

à -
da» si- nchigc»

Gefftes den Tagen des Alters oder einer
aNfalllgen Krankheit entgegensehen kön-
nen. Auch die meisten unserer Kolle-
gen in der protestantischen Kirche er-

n ^ ^ einer solchen beruhigenden
Aussicht m die Zukunft; entweder be
sehen unter ihneir selber bezügliche
ìaffen, oder sie sind bei sog. Ren-
enanstalten versichert, wie z. B. des

Kantons Zürich. Selbst für bloß theil-
^ kr zeitweise Dienstunfähigkeit ist vor-
Aehen. So hat eine Nnfallsversiche-

ungsgesellschaft in Winterthur im zwei-

ten Quartal dieses Jahres Einem Fr. 90

ausbezahlt, weil er — das Handgelenke

verstaucht hatte.

Bei uns katholischen Geistlichen aber

geschieht in dieser Beziehung im Großen
und Ganzen nichts. Nur der Kanton

Luzern hat in dem Chorherreustifte zu

Beromünster und theilwe.se dem von

Luzern einige Nuhepfründen für alte,

dienstunfähige Diener der Kirche, und

im Kanton Thnrgau bestehen zu diesem

Zwecke zwei Fonds, ein „Unterstützungs-
fond" von ungefähr 12,000 Fr., wel-

cher unter staatlicher Verwaltung steht

und wohl von säkularisirtem Kirchengut

herrührt, und ein „Emeritensond" im

Betrage von circa 50,000 Fr., welchen

die dortige Geistlichkeit in lobenswcrther
und für Andere vorbildlicher Vorsicht

nach und nach durch jährliche Beiträge

gesammelt hat und frei, ohne fremde

Einmischung, verwaltet. In den Kau-
tonen Aargau und Solothurn sind die

wenigen dort ebenfalls bestehenden Ruhe-

Pfründen Anno 1874, resp. 76 auch

noch aufgehobeil worden. Dafür ver-

abreicht nun allerdings der Staat an

dienstunfähige Geistliche Pensionen, im
Kanton Solothurn, wie mir mitgetheilt
wird, überdieß alls einem Fond, in
welchen die auf Unterstützung Neflckti-
renden jährlich 10 Fr. einzulegen haben.

Wie unzulänglich lind unzuverlässig

aber diese Staatspensiouen sind, zeigt

das Schicksal der unlängst verstorbenen

so sehr verdienteil Herrn Regens Kciser
und Domherrn Mettauer, sowie der

Umstand, daß man sich in beiden Kan-

tonen ernstlich mit der Gründung einer

Unterstützuilgskasse beschäftiget. In den

übrigen Kantonen unsers Bisthums be-

steht, soviel ich weiß, gar nichts. Im

Kanton Bern haben unsere dortigen
Hochw. Mitbrüder im Jahre 1865 eine

Unterstützungskasse sllaisso clo xi-6-
vo^unoo) zu Gunsten vermögensloser
alter und kranker Geistlichen gegründet;
dieselbe ist jedoch, wohl infolge der dort
später eingetretenen bedauerlichen Ver-
hältnisse, wieder eingegangen. Im Kan-
ton Zug gibt es zufolge eingezogener

Erkundigungen einige Sinekuren, sonst
aber nichts. Bei uns endlich, im Ben-
jamin der Kantone, hat es der Hoch-
würdigste Bischof Anton seligen Ange-
denkens seinerzeit versucht, für dienstun-
fähige Geistliche zu .sorgen, indem er
iil das mit Baselland zu schließende

Concordat die Bestimmung einzuflechten

suchte, daß, wenn der Kantonspsarrcr
oder einer der Desservants durch hohes

Alter oder anhaltende Krankheit dienst-

unfähig geworden, sie aus der birsccki-

schen Kasse sollten pensionirt oder zur
Haltung eines Vikars unterstützt wer-
den. Die Bestimmung war jedoch, wie
es scheint, nicht genehm; den» sie kam

nicht in's wirkliche Concordat.

So besteht also für einen großen

Theil der Geistlichkeit unsers Bisthums
gar keine, für einen andern zum min-
besten keine hinlängliche und sichere

Fürsorge auf die Tage des Alters oder

der Krankheit. Alle Stände sorgen für
ihre invaliden Mitglieder; nur bei uns

geschieht das nicht. Und doch wäre es

bei uns am allerehcsten angezeigt; denn

nicht nur besitzen die wenigsten soviel

Privatvermögen, daß sie im Falle voll
Verdienstlosigkeit daraus leben könnten;

ihr Einkommen ist auch meistens so

gering, daß sie nicht im Stande sind,

sich solches zu erwerben, was übrigens

nach dem -lus eunollioulll gar nicht ein-



mal zulässig wäre, da, was der Geist-

liche von seinem Einkommen erübriget,
der Kirche und den Armen gehört. Fa-
milienangehörige, die im Nothfall sür

sie sorgen, haben sie auch nicht, und

wie Seitenverwandte sich hilfsloser Prie-
ster annehmen, ist männiglich bekannt;
so lang „der Herr Onkel" aufwarten
und helfen kann, ist er lieb und werth;
bedarf er aber selber der Hilfe, dann

kennt man ihn selten mehr. Ueberdieß

sind die Verwandten vermögensloser

Geistlichen zumeist auch selber so situirt,
daß sie, wenn sie auch wollten, nicht im
Stande wären, ihnen eine anständige

Versorgung zu gewähren. — Der Tisch-

iitel endlich, wo er nicht vom Staate

ausgestellt ist und wo nicht zur Erfül-
luug seiner Verpflichtungen besondere

Fonds vorhanden sind, wie z. B. in

Oesterreich, ist heut zu Tage kaum et-

was mehr, als eine Formalität. Oder

wer wird die Aussteller desselben zwin-

gen, den Hilfsbedürftigen zu unterstü-
tzen und welche Unterstützung würde

das sein, zumal, wenn die Unterstü-

tznngspflichtigen, wie das bei Vermögens-

losen Geistlichen in der Regel der Fall
ist, mit sich selber genug zu schaffen

haben?

So hat also der Geistliche, wenn er

alt und abgearbeitet ist, und nicht das

Glück hat, über ein ansehnliches Patri-
monium zu verfügen oder vom lieben

Gott gerade in dem Momente von der

Erde abgerufen zu werden, wo er dienst-

unfähig wird, die wenig erfreuliche

Aussicht, entweder fortzuamten, obwohl

das für ihn sehr beschwerlich und für
sein Amt höchst nachtheilig ist, oder

aber seine Mitbrüder und Andere um

Almosen anzusprechen, vielleicht gar sich

von seiner Heimathgemeinde in einem

Armenhause ueben Vaganten nnd Lum-

pen versorgen zu lassen.

Dieses Alles erwägend, halte ich es

für dringend geboten, daß sich die Geist-

lichkeit des Bisthums, ähnlich wie die

Lehrer und Andere, vereinige, um eine

Kasse oder Anstalt zu gründen, durch

welche solche ihrer Mitglieder unter-

stützt werden können, welche wegen Al-

ters oder Krankheit oder sonstwie dienst-

50

untauglich und dadurch brodlos gewor-
den sind.

Unser Bisthum dürste auch, wenn

nicht das einzige, so doch eines der we-

nigen sein, in denen eine solche An-
stalt fehlt. Wenigstens finde ich in
allen denjenigen Bisthümern, über welche

es mir möglich war, Erkundigungen ein-

zuziehen, in der einen oder andern

Weise für invalide Diener der Kirche

gesorgt. So besteht, um in unserer Nähe

zu beginnen, im Bisthum St. Gallen
seit 1863 ein sog. Hilfsverein der ka-

tholischen Wellpriester. Zweck desselben

ist: Unterstützung solcher verdienter und

für ihren Dienst unfähig und dadurch

hilfsbedürftig gewordener Mitglieder, die

sich für eine Zeit oder für immer den

hinlänglichen Lebensunterhalt nicht mehr

verschaffen können. Zum Vereine ge-

hören sämmtliche Weltgeistliche des Bis-
thums. Davon haben diejenigen, welche

weder eine öffentliche, noch eine be-

stimmte Privatanstellung haben, jährlich

Fr. 4, diejenigen mit einer bestimmten

öffentlichen oder privaten Anstellung nnd

einem Einkommen von Fr. 400—900
von jedem Hundert des jährlichen fixen

Einkommens 65 Rappen, diejenigen

aber, welche über 950 Fr. fixe Ein-
küufte haben, vom Hundert derselben

Fr. 1 jährlich zu bezahlen. Die Unter-
stützung kann bis auf Fr. 800 jährlich
betragen. — Im Bisthum Freib u r g

gibt es eine sog. Gnadengehaltskasse

fouisss cks retraits), welche dadurch

unterhalten wird, daß die in den Prie-
sterstand Eintretenden anstatt des Tisch-

titels 500 Fr. bezahlen, ohne jedoch da-

zu gezwungen zu sein. Dafür erhalten
sie für den Fall, daß sie durch anhal-
tende Krankheit oder Alter dienstunfähig
werden sollten, das Recht auf eine Un-

terstützung, um entweder einen Vikar zu

halten, oder, sich zurückziehend, anstän-

dig leben zu können. Die Kasse soll,

da sie wenig in Anspruch genommen

wird, ziemlich blühend sein. Außerdem
bestehen in diesem Bisthume noch einige

Sinecnren für Solche, die nicht mehr

im Stande sind, eine Pfarrei zu ver-

sehen. — Aus dem Bisthum Sitten
wird mir von sachkundiger Seite mit-

getheilt, daß dort diejenigen Geistlichen,

1

welche als wirklich untauglich erfunden

werden, sich selbst durch ein Benefizium
oder mit ihrem eigenen Vermögen zu

unterhalten, in's bischöfliche Seminar s

aufgenommen werden, unter der Be- s

dingung, daß sie dann diesem letztern
die Nutznießung ihres Patrimoniums
quittiren. Man fühlt aber dort das

Bedürfniß, noch mehr in Sachen zu s

thun. Nach anderer Mittheilung wäre

dieß bereits geschehen, indem seit 1877, j
ähnlich wie im Bisthum Freiburg, jeder s

zu weihende Priester Fr. 300 in die ^

Seminarkasse zu zahlen hätte. — Zm
Bisthum Chur endlich bietet, wenn
ich recht berichtet bin, der bekannte

Kreuzspital alten und übelmögenden j

Priestern eine Zufluchtsstätte.
Wenden wir uns von da nach Frank-

reich, so finden wir auch hier die

nämlich Fürsorge für alte und kranke >

Diener des Heiligthums. Im Bis- >

thum Str aßb u r g, das vor Kurzem

noch zu Frankreich gehörte und in den

kirchlichen Einrichtungen mit demselben t

verwandt ist, haben sie seit 1858 eine

Hilfskasse, zu welcher jeder angestellte

Geistliche, auch der Vikar, 1 °/„ seines -

fixen Einkommens beizutragen hat, und

durch welche dienstunfähige Mitglieder
des Diözesanklerus, die nicht genug

Privatvermögen besitzen, um daraus -

leben zu können, mit 300—700 Fr. z

unterstützt werden, so daß sie entweder -

einen Gehilfen anstellen oder rcsigniren s

können. — Aehnlich ist es in dem

übrigen Frankreich. In allen Bisthümern
dieses Landes, über welche mir Nach-

^

richten zu Gebote stehen, gibt es ent- ^

weder (laissss <1s ssoours oder (laisses ào s

retraits d. i. Hilfs- oder Gnadengehalts- Z

lassen, welche unter der Aufsicht der

betreffendeu Ordinariate verwaltet und

theils durch regelmäßige, dem Einkommen '

proportionale Zuschüsse der Diözesan-

geistlichen, theils durch Zuwendung von s

Bisthumseinkünften, wie Dispensgeldern

(Nancy), theils endlich durch öffentliche

Kirchencollekten unterhalten werden. Der l

Beitritt ist in den einen Bisthümern Z

obligatorisch, in den andern freiwillig,
in welch' letzterem Falle dann natürlich
auch nur diejenigen Anspruch auf Un- s

terstützung haben, welche regelmäßig ihre

D
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Beiträge leisten. — Neben diesen Hilfs-
ober Gnadengehaltskassen bestehen in
den meisten Bisthnmern noch sog. Nui-
sons ctg rotraits (Priesterasyle) für die-

Migen, weiche keine eigene Haushaltung
fuhren, so tu Paris, wo alten erkrankten
Geistlichen in der lullriusriv Nario

eine Zufluchtsstätte geboten ist.
Dieses, ursprünglich znr Versorgung
vornehmer, aber vermögensloser Damen
von Herrn und Frau Chateaubriand
begründete Institut ist vom Hochw.
Bischöfe van Quelen zu einer Ver-
sorguugsanstalt für kranke und alte
Priester der Erzdiözese erworben und
eingerichtet worden, und beherbergt gegen-
wärtig circa 20 Pensionäre, von denen
die vermöglichen ein bescheidenes Kost-
geld bezahlen, die unvermvglichen aber

unengeltlich verpflegt werden. Sie er-
halten darin nebst Wohnung, Kost, Holz
und Licht und sind ganz frei; ein ge-
meinschaftlicher Chordienst bestand an-
sangs, jetzt aber nicht mehr; und ebenso
'st der Tisch nicht gemeinschaftlich; jeder
speist auf seinem Zimmer, lebt also
ganz nach seiner Commodität. Interest
sank bei dieser Anstalt ist noch, daß sie

we
^oeoladefabrik verbunden ist,

welche taglrch bei 3N0 Pfnnd Chocolade
!" .Handel liefert. Fürchten Sie
je o nich, daß die geistlichen Herren,
»°chw» ». j» >.ich>z A»,,,,,
à?''' >» à T.z.»

md AnzchM,. «Ich- « mi,
-»

hell. V.uzeuz, das Geschäft besorgen,
und Zweck desselben ist, die Ausgaben
der Anstalt für die bischöfliche Kasse
zu mindern. Es verräth das wieder
den praktischen Sinn der Franzosen. —
Aehnliche Anstalten bestehen zu Marien-
thal für das Bisthum Straßburg, zu
-caney für das dortige Bisthum und
anderwärts. Die zu Nancy, màu im
von söLoui-L genannt, scheint jedoch
nach der Beschreibung mehr eine Art
Stift zu sein mit gemeinsamer Wohnung
aber getrennter Haushaltung; auch haben
w dort Versorgten den Titel: Chor-

wrren und dürfen auch die Kleidung
solchen tragen.

Ebenso, wie in Frankreich, ist es in

Deutschland; nur sind hier die

bezüglichen Einrichtungen schou ältern

Datums und beruhen mehr auf Kvu-
kordateu und gesetzlichen Bestimmungen,

als freien Vereinigungen. In den mei-

sten Staaten Deutschlands, Oesterreich

mit inbegriffen, erhalten sog. Lsniovss
d. i. theilweise Dienstuntaugliche leichtere

Pfründen, oder es werden ihnen auf
Rechnung eines allgemeinen Kirchenfonds,

an dem einen Orte Religionsfond, an

einem andern Jnterimsfond, wieder an

einem andern Jntercalarfond genannt,

Gehilfen (ooopsvài-gs) oder Stellver-
trcter (substitut!) beigegeben, Emeriti
oder ganz Dienstuntaugliche dagegen

beziehen einen Theil ihrer bisherigen

Benefizien fort, wo diese groß genug
sind, um auch noch den Stellvertreter

zu ernähren, in einigen Bisthümern bis

zu zwei Drittheilen; wo aber die Bene-

fizien dazu nicht hinreichen, erhalten
die Abtretenden aus dem bereits ge-

nannten allgemeinen Kirchenfond einen

Ruhegehalt, den sie entweder in ihrer
bisherigen Wohnung, wenn dieselbe

Raum genug hat für zwei Haushaltungen,
oder bei einem Freunde, oder endlich in
einem Emeriteuhause, deren zufolge Con-

kordats überall errichtet werden sollen

und vielerorts auch bereits bestehen, ver-

zehren können. An einigen Orten gibt
es auch Konikate für emeritirte Priester,
so in Nottenburg an der Fnlda für
das dortige Bisthum. Der allgemeine

Kirchenfond, aus welchem die Pensionen

verabfolgt werden, rührt zumeist von

aufgehobenen Klöstern, Chorherreustiften
und Seminarien her, wird aber auch

fortwährend gespiesen theils aus dem

Ueberschuß vakanter und von bloßen

Verwesern verwalteten Pfründen, theils
durch Abgaben, welche Inhaber besser

dotirter Pfarreien dahin zu zahlen haben.

An einigen Orten werden auch die

Kirchenfabriken und Kirchgemeinden bei

der Pensionirnng ihrer alterschwachen

Seelsorger in Mitleidenschaft gezogen,

so z. B. in Sachsen. Es würde zu-
weit führen, wollte ich hier in's Einzelne

eintreten-; wer sich näher über die deß-

fallsigen Verhältnisse in Deutschland zu

informiren wünscht, findet ausführlichen
Bericht darüber im Lexikon für Kirchen-

recht von Dr. Andreas Müller unter
dem Artikel: „ Emeritenanstalten
geistliche."

Selbst in der noch so jungen Kirche

Amerika's ist für das Alter und

allfällige Krankheit der Kirchendiener

vorgesehen. Wie mir ein Mitbrnder,
der längere Zeit in dort pastorirt hat,

mittheilt, bestehen daselbst sog. Priester-
heimathen, die meistens von Religiösen

zum hl. Kreuze besorgt werden und die

Bestimmung haben, alten und kranken

Geistlichen eine Zufluchtsstätte zu ge-

währen. Um darin aufgenommen zu

werden, muß man jedoch alljährlich ei-

uen Beitrag daran leisten, dessen Be-

trag sich nach dem Alter der Eintreten-
den richtet in dem Sinne, daß die jün-
gern weniger, die ältern dagegen mehr

bezahlen. Solche, die noch etwelche

Dienste leisten können, kommen zunächst

ans leichtere Posten; wenn sie ganz dienst-

untauglich sind aber in die Priesterhei-
math, wo sie sehr gut gehalten sein sol-

len, und wo es ihnen freisteht, an dem

gemeinschaftlichen Chordieuste theilzu-

nehmen, oder nicht. Unwürdige und

Censurirte jedoch verlieren den Anspruch

auf Unterstützung. *)

Aus den übrigen Theilen der Kirche

fehlen mir zwar bezügliche Nachrichten;

gewiß aber ist auch dort in der einen

oder andern Weise für in va-
li de Diener des Heiligthums ge-

sorgt. **) Es ist das um so mehr an-
zunehmen, als es ganz im Geiste der

Kirche liegt, die sich so eng verbunden

fühlt, daß „wenn eines ihrer Glieder lei-

det, alle andern mitleiden", und nicht

") Man vergleiche übrigens damit, was

unlängst von den Zeitungen berichtet worden

ist, daß nämlich ein P. Sagercr vom Orden
der barmherzigen Brüder mit dem Gedanken

umgehe, dort ein Priesterhospital zu gründen,
in welchem 600 kranke oder greise Geistliche

Unterkunft und Pflege finden sollen, woraus
freilich hervorgeht, daß hinreichend für alte
und kranke Priester in Amerika immerhin noch

nicht gesorgt, was bei der Jugend der dortigen
kirchlichen Verhältnisse aber auch nicht anders

erwartet werden kann.

*') Zufolge einer Mittheilung in dem Unter-

Haltungsblatte „Raphael" gründete Pius IX.
als Bischof von Jmola daselbst u. a. auch ein

für alte und kranke Priester bestimmtes Haus.
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duldet, daß „Arme in ihr seien"; sie

kann unmöglich zugeben, daß diejenigen,

die ihre ganze Kraft ihr gewidmet und
die Stellung voir geistlichen Vätern in

ihr eingenommen haben, nachdem sie

nicht mehr wirken können, darben sollen,

lind wirklich finden wir denn auch, daß

zu allen Zeiten für dienstunfähige Geist-

liche gesorgt wurde, allerdings nach den

verschiedenen Zeitverhältnissen in ver-

schiedener Weise. In den ersten Zeiten
der Kirche, so lange noch die Oblationen

bestanden, lebten die Priester, anch wenn

sie alt und krank geworden waren, vom

Altare der Kirche, in deren Dienst sie

gestanden hatten und in deren Dienst

sie in der Regel blieben, bis sie starben,

indeß jüngere, in das betreffende Prcs-

byterium eingetretene, ihre Geschäfte

übernahmen.

Als später die Oblationcn aufhörten

und die Benefizien an ihre Stelle traten,
da boten die vielen Klöster und Orden,

welch' lctztern zudem auch viele Curat-

geistliche angehörten, gebrechlichen Kirchen-

dienern ein Asyl, sowie die vielen Sine-
kuren und guam-Sinekuren, welche der

fromme Geist des Mittelalters geschaffen

hatte. — Wie sehr übrigens die Kirche

selbst dafür besorgt war, daß diejenigen,

-gui rlivirro ràistvrio aàripti sunk,

uou msnàont aut sonliàn aliguom

guaostum oxerosant», zeigt die Verord-

nnng, wonach geistliche Weihen nur an

Solche ertheilt werden sollten, die be-

reits im Besitze eines Benefiziums wären,

oder wenigstens ein gesichertes und un-

veräußerliches Patrimoninm besäßen.

Man vergleiche darüber Louo. Irill.
Lsss. 21, äs roll 0axt. II.

Als endlich infolge der Reformation

die Klöster und Benefizien zu einein

großen Theile aufgehoben worden waren,
da entstanden die neuern Arten von

Fürsorge für alte und kranke Geistliche,

wie wir sie oben kennen gelernt haben.

Es wurden nämlich sog. Emeritenhäuser

errichtet, in welchen solche Geistliche

leiblich und geistlich verpflegt wurden,

und Emeritenfonds gestiftet, aus welchen

diejenigen, welche in kein Emeritenhaus

aufgenommen werden konnten, oder ans-

genommen werden wollten, Pensionen

oder Ruhegehalte bezogen. Diese Eine-

ritenanstalten wurden zumeist aus dem

Vermögen aufgehobener' Klöster und

Stifte gegründet und die Emeriten-

Häuser selber waren gewöhnlich ehe-

malige Klvstergebäude. Eine der ältesten

derartigen Emeritenanstalten dürfte die

bereits genannte zu Roltenbnrg an der

Fnlda sein, welche im Jahre 1575 aus

den Einkünften des ehemaligen Stiftes
daselbst gegründet wurde und in 20

Kanonikatcn besteht. — Die Emeriten-

anstalten haben zwar später bei der

großen von Frankreich ausgegangenen

Umwälzung und der Säkularisation von

1803 vielfach das Schicksal der übrigen

Kirchengüter erfahren; die Restauration

hat aber bestmöglich wieder für Herstel-

lung derselben gesorgt. Beim Abschließen

von Konkordaten war es eine der Haupt-
sorgen des heil. Stuhles und der Bischöfe,

die Errichtung von Emeritcnhänsern
und Emeriienfonds zu erwirken. Wo
aber das nicht möglich war, dagegen

Chorherrenstifter vorhanden waren, da

suchten sie wenigstens aus diesen Emeri-

tenpfründen zu schaffen. Auf diese Weise

wurde Anno 1806 das Stift zu Bero-

munster und Anno 1813 das zu Zurzach

in Nnhepfründen für „alte und best-

verdiente" Geistliche umgewandelt. Wo

auch das nicht gelang, weil das Kirchen-

vermögen ganz im Staatsvermögen ans-

gegangen war, wie in Frankreich, da

suchte man wenigstens Pensionen für
dienstunfähige Diener des Altars zu

erlangen. Freilich hat sich später ge-

zeigt, daß auf diese Pensionen kein siche-

rer Verlaß ist, und darum sucht mau
sich nur an diesen Orten, wie wir ge-

sehen haben, auf andere Weise zu helfen.

Im alten Bisthum Basel scheint in-
dessen in vorwürfiger Sache nie viel

gethan worden zu sein. Ein Mitbru-
der, der sich die Geschichte dieses Bis-
thums zum Gegenstande besondern Stu-
diums gemacht hat, schreibt mir nämlich
darüber: „Was die Versorgungsanstalt

für alte Geistliche betrifft, so bestand

meines Wissens im Bisthum Basel nie

etwas derartiges. Auch Trouillat weiß

nichts davon. Vor der Reformation war
das Bisthum, besonders durch die schlechte

Verwaltung des Bischofs Johann III.,
Grafen von Vienne, und seine immer-

währenden Kriege an den Rand des

ökonomischen Ruins gekommen, ans dem

es sich bis zur Reformation nicht mehr

ganz erholte. Er starb zwar 1382;
aber sein Nachfolger Jmer von Ram- à

stein versetzte fast das ganze Bisthum, -
um Geld zu bekommen. So war das _

Bisthum höchst verschuldet bis ans Chri- ^
stof Blarer von Wartensee, der genug
damit zu thun hatte, die versetzten Theile
des Bisthums wieder einzulösen und

alte Schulden zu tilgen. Wenn Etwas s

geschehen wäre, so wäre es geschehen bei ^
der Gründung des Seminars in Prun- I
trut 1716; aber anck> dort geschah

es nicht. *) Die Reformation im 16.

Jahrhundert, dann der Schwedenkrieg ^

im 17., endlich im 18. Jahrhundert die

Unruhen im Bisthum und die Bese-

tzung desselben durch die Franzosen

waren Ursachen, daß das Bisthum im-
mer mit Geldnoth zu schaffen hatte und

alle Benefiziaten vom Kaplan und

Pfarrer bis zum Domherrn, sowie

sämmtliche Kirchen und Klöster mit
jährlichen Geldspenden zu Hilfe kommen

mußten. Auch existirte weder in Prnn- '
trut, noch Delsberg, noch St. Ursitz ein

Emeritengebände."
So mein Gewährsmann. Indeß so

gar trüb dürfte es doch auch da nicht
ausgesehen haben. Gewiß gab es leich- k

tere Pfründen, auf welche 'gebrechliche

Geistliche versetzt werden konnten, und

dann waren die Pfarreien, wenigstens ^

aus denen in unserer Gegend zu schlie- s

ßen, ziemlich gut dotirt, so daß es einem

alten oder kranken Pfarrer möglich war,
einen Hilfspriester anzustellen. Daß
nicht mehr gesckah, kam darum wohl

zvni Theil auch daher, daß man kein s

Bedürfniß darnach fühlte. Jetzt aber

ist es Bedürfniß; denn sowohl jene

leichten Pfründen, als diese fetten Ein- ê

kommen haben aufgehört, und es fragt

Nach Herrn Dekan Vautrcy hat schon

Bischof von Blarer ein solches Seminar im j

Anfange des >7. Jahrhunderts gegründet. Öb

dieses später wieder eingegangen und t716 ein

neues gegründet worden, oder ob sich mein

Gewährsmann in der Jahreszahl geirrt hat,

vermag ich bei meiner mangelhaften Kenntniß
der Geschichte des FürstbiSthnms nicht zu be-

urtheilen.
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sich nun, a n f welche Weise die-
sem Bedürfnisse abgeholfen
werden könne?

Ich dachte, H. H., anfangs an eine
Art Versicherungsanstalt, bei welcher
Jeder, der zahlt, nach einer gewissen
Anzahl von Alters- oder Dienstjahren
vhne Nucksicht auf seine sonstigen Mit-
tel ans einen bestimmten Ruhegehalt
Anspruch hätte, wie dieß bei den Lehrern

"nd Andern der Fall ist. Es schien
wir auf diese Weise eher Aussicht ans
Gelingen des Angestrebten zu sein, in
°e»i derjenige bereitwilliger zahlt, der
auch Etwas dafür zu erwarten hat.

nd dann glaubte ich, es sei etwas de-
wuthigend für den zu Pensionirenden,
venn er die Pension nur auf Grund

seuier Dürftigkeit und als quasi Al-
wosen empfängt. Auch im Bisthum

raßburg hatte man anfänglich dieses
beabsichtigt. Als nämlich das Ordi-
nariat den Conferenzen den Entwurf

w> Statuten zu einer Hilfskasse vor-
kg ^ erklärten dieselben fast einstimmig,

seien zwar vollständig damit einver-

à"- daß in dieser Sache Etwas ge-

àlts^ 2^ eine Gnaden-

sip --NP» ^ ->

nullen ck uuo oaissg

«à 7,'°"' ..ch

wurdpn
"ì Sinne abgeändertwurden. Die Regierung venveiaerte

» 7 w« -z ni«,
ganz den Forderungen des bûraerlià

asselbe wieder fallen lassen und sich n.itnner bloßen Hilfskasse begnügen. '

Fur uns wäre nun wohl eine Ver-
Weigerung staatlicher Genehmigung we-
">ger zu fürchten; dafür aber erheben
sw) gegen das Project andere Schwieria-
eilen. Für's Erste müßten sehr hohe

Anlagen gemacht werden, die für Viele
ìhrem geringen Einkommen kaum

erschwinglich sein würden. Lassen wir
nämlich das pensionsberechtigte Alter
wit dem 65. Alters- oder 40. Dienst-
fahre beginnen und nehmen wir das
wutlere Lebensalter der Pensionbeziehen-
sn zu 70 Jahren an, rechnen wir end-

käu '^>> der sprichwörtlichen ver-
nißmäßig langen Lebensdauer der

katholischen Geistlichen die Hälfte der-

selben das 65. Altersjahr nicht erreicht,

somit nicht pensionirt zu werden braucht,

so bleiben immerhin »och t0°/o des Ge-

sammtclerus zu pensioniren übrig. Das
macht ans circa 600 Geistliche — im
Ganzen zählt das Bisthum nach dem

letzten Directorium außer Sr. Gnaden

662 Geistliche, von denen aber 44 Con-

ventnalen und 32 Chorherren, weil schon

versorgt, außer Betracht fallen — 60 zu

Pensionircnde und erforderte, um nur
die bescheidene Pension von Fr. 800
auszurichten, eine jährliche Einnahme

von mindestens 48,000 Fr. oder einen

Fond von wenigstens einer Million
Franken, somit eine jährliche Einlage
von durchschnittlich 80 Fr. oder eine

einmalige Einlage von 800—1000 Fr.
per Mitglied, wobei freilich die jünger.,
weniger, die ältern aber desto mehr zu
zahlen hätten. Es entspräche dieß aller-

dings ungefähr den Prämien, welche

Nentenanstalten fordern; aber wo soll

der, welcher, wenn er alle seine Ein-
knnste zusammenrechnet, kaum 1500 Fr.
herausbringt, soviel Geld hernehmen?

Im Bisthum Straßbnrg hat man sich

die Sache freilich etwas leichter genom-

men. Da sollten von den 16 Klassen,

in welche die Geistlichen nach ihrem

Alter eingetheilt wurden, die jüngsten

Fr. 80, die ältesten dagegen Fr. 230

Eintrittsgeld zahlen und dazu dann

jährlich das schon erwähnte Prozent
ihres fixen Einkommens. Wie es aber

damit möglich sein sollte, jedem ältern
Geistlichen dcs 1118 Mitglieder zählen-
den Diözesanklerus eine Pension von

Fr. 800 zu verabfolgen und das schon

nach 55. Alters-, resp. 30. Dienstjahre..,
ist mir nicht recht begreiflich. — So-
dann wäre damit wohl für die alten

Geistlichen gesorgt, nicht aber auch für
die kranken, und an diese müssen wir
doch auch denken. — Nebstdem haben

uns die in neuerer Zeit aufgekommenen

Wiederwahl- und Abberufungsgesetze noch

eine andere Klasse von hilfsbedürftigen

Priestern geschaffen, für die, da sie kei-

neu andern Berns ergreifen können,

ebenfalls gesorgt werden muß. Endlich
glaube ich, läge es im Interesse unseres

Standes und Glaubens, auch auf Ver-

sorgung derjenigen bedacht zu sein, welche

es zwar persönlich nicht verdienen, deren

ärgerlicher Wandel aber das Ansehen

jener untergräbt. Jeder ist gewiß mit
dem seligen Bischof Ketteler einverstan-

den, wenn er in seinem Deutschland

vor Allem einen heiligen Klerus fordert,

um der Kirche wieder ihr früheres An-
sehen zu verschaffen. Dazu ist aber

vor Allem nöthig, daß Aergernisse aus

seiner Mitte weggeschafft werden, und

um das möglich zu machen, müssen dem

Hochwürdigsten Bischöfe die Mittel an
die Hand gegeben werden, um die Be-

treffenden irgendwo in einer Anstalt

unterzubringen. Fast überall ander-

wärts finden wir auch neben -ckowus

ml alenckos snroriws senos vol inkirwvs
snoorclotes» solche -all ooërosiàs
kvolosiastieos ckisoolos», neben Einen-
tenhäusern auch Correctionshäuser und

häufig beide in Verbindung mit einan-

der. Diesem Bedürfnisse möchte ich

darum mit meiner Kasse ebenfalls ent-

gegenkommen.

So kann es sich also meines Erach-

tens für uns, vorderhand wenigstens)

nur um Gründung einer Hilss- oder

Unterstützungskasse für Unvermögliche

handeln. Aber auch da werden wir
mit Rücksicht ans den vielseitigen Zweck

derselben immerhin noch etwas tief in
die Tasche greifen müssen, r.nd kommt

dabei selbstverständlich nicht das Alter,
sondern das Einkommen der Beitrag-
Pflichtigen in Betracht. Unsere Hochw.

Mitbrüder im Jura hatten zu diesem

Zwecke die Geistlichen in 5 Klassen ein-

getheilt. Von diesen sollten die erstern,

die Domherren, Fr. 25, die Dekane

Fr. 20, die Professoren und Pfarrer
1. Klasse Fr. 15, die Pfarrer 2. Klasse

Fr. 10 und die Vikarien Fr. 5 jährlich
bezahlen. Diese Klassification geht nun
wohl an, wo die Einkommen, wie im

Jura, gleichartig sind; im Gesammt-
bisthum sind jedoch dieselben so ver-

schiedcnartig, daß dieser Modus sich

nicht wohl anwenden läßt, sondern ein

anderer gesucht werden muß, und da

scheint mir der der zweckmäßigste zu sein,
der im Bisthum Straßbnrg und auch

in dem von St. Gallen augewandt wird,



nämlich Beitragleistung nach Prozenten
des fixen Einkommens. —

Wie hoch aber soll dieses
Prozent s e i n? — Im Bisthum
Straßburg zahlt man, wie Sie gehört

haben, von jedem Hundert des fixen
Einkommens Fr. 1 ; ebenso in St. Gallen

von den größern Einkommen, und nn-
gefähr ans das Gleiche kommt auch die

Schätzung ini Jura heraus. Für uns

ergäbe das nun allerdings bloß eine

jährliche Einnahme von 8000 bis 9OO0

Fr, die dem Bedürfnisse kaum genügen

dürfte. Ich erwarte jedoch, daß, wenn
einmal eine solche Kasse vorhanden ist,

ihr Vermächtnisse zustießen werden. Als
die Sache im Konnte zur Sprache kam,
da begrüßte dieselbe ein verehrliches

Mitglied u. a. auch darum, weil man
dann doch wisse, wohin man zu testiren

habe. Gewiß denken noch andere so,

und auch gutgesinnte Laien dürften in
ihren Letzwillensverordnungen neben an-
dern auch der alten hilfsbedürftigen
Diener der Kirche gedenken. Außerdem
hat der hochwürdigste Bischof der Geist-

lichkeit des Jura gestattet, an den zu-
letzt aufgehobenen Feiertagen zu Gunsten
der zu errichtenden Hilfskasse zu appli-
ziren. Gewiß gewährt er auch uns gern
diese Gnade, wenn wir ihn darum er-

suchen. Dadurch erwüchse unserer Kasse

aber eine weitere Einnahme von gegen
3000 Fr. jährlich. Darum meine ich,

wir sollten es einstweilen mit 1°/» ver-

suchen. Reicht es nicht aus oder über-

steigt es die Bedürfnisse, so sind wir
immer wieder da, um Anderes festzu-

setzen. Ob wir zu dem beabsichtigten

Zwecke auch Kirchencollecten veranstalten

sollen, wie das anderwärts an einigen

Orten geschieht, darüber bin ich nicht

im Klaren, trage jedoch bei den zahl-

reichen anderweitigen Sammlungen, mit
denen unsere Gläubigen heimgesucht

werden, etwelche Bedenken dagegen.

Die hauptsächlichste Einnahmsquelle
werden so wie so die ordentlichen Bei-

träge bilden. Wer nun sollsolche
Beiträge leisten? Ueberall sind,

wie wir gelesen haben, die Priester-

Hilfskassen allgemeine Bisthumsangele-

genheit, unter der Aufsicht der Ordi-
niariate stehend und von sämmtlichen

Geistlichen des Bisthums unterstützt.

So sollte es nach meiner Ansicht auch

bei uns sein. Dem steht nun allerdings
etwas hindernd im Wege, daß in eini-

gen Kantonen bereits theilweise für
alte und kranke Geistliche gesorgt ist;
doch ich denke, unsere Hochw. Mitbrü-
der in den gedachten Kantonen sind so

durchdrungen von dem apostolischen

„mrrlti uirum oorpus sumus in Lkristo,
siirzmli vor» alten altsrius memdna,"

daß sie sich trotz ihrer günstigen Lage

dennoch gern mit uns vereinigen, zu-
mal es sich ja nicht bloß um Unterstü-

tzung alter und kranker Geistlichen han-

delt, sondern noch verschiedener anderer.

Natürlich aber wird dein Umstände,

daß sie nicht die gleichen Bedürfnisse

haben, Rechnung getragen werden müs-

sen, etwa dadurch, daß sie nur zu einem

Theilbeitrage verpflichtet werden. —
Was in andern Bisthümern geschieht,

sollte bei uns doch wohl auch möglich sein.

In welcher Weise soll end-
lich die Unterstützung der
Hilfsbedürftigen erfolgen?
— Man hat, wie ich höre, von ge-

wisser Seite an ein Emeritenhans ge-

dacht. Ich könnte, für den Anfang
wenigstens, nicht zu einem solchen Pro-
ject stimmen. Die Erwerbung und

Einrichtung eines solchen Hauses würde
eine große Summe Geldes kosten und
die Contrahirung einer Schuld nöthig
machen, deren Verzinsung den größern

Theil der jährlichen Einnahmen ver-

schlingen würde. Auch die Verwal-
tung würde, selbst wenn man sie

barmherzigen Schwestern oder Brüdern
Überträge, nicht unbedeutende Auslagen
verursachen; denn eine Chocolade- oder

andere Fabrik wird man hierseits wohl

nicht damit verbinden wollen. Zudem
dürften die wenigsten der zu Unterstü-
tzenden eine solche convictsartige Ver-
sorgung wünschen. Der Eine hat eine

liebe Schwester bei sich, von der er sich

in seinen alten Tagen pngern mehr

trennt; ein Anderer ist vielleicht wäh-
rend 40 Jahren von einer treuen Haus-
hälterin gepflegt worden, die er nun,
nachdem sie alt und gebrechlich gewor-
den, nicht in's Elend hinausstoßen will;
die meisten aber lassen nicht gern

von ihrer bisher gewohnten Lebens-

weise. Etwas Anderes wäre es, wenn

man ein Haus erwerben könnte, in dem

es Jedem möglich wäre, seine eigene

Haushaltung fortzuführen, wie in dem

Naisoir au sooours bei Nancy. Aber

wo sollen wir die Mittel zu solch' einem

Unternehmen hernehmen? Darum,
glaube ick, müssen wir, wenigstens für
einstweilen, von einem Emeritenhause

absehen und uns damit begnügen, den

Bedürftigen je nach ihren Verhältnissen
einen Ruhegehalt zu verabfolgen, es

ihnen freistellend, wo und wie sie den-

selben verzehren wollen, ob, indem sie

in ihrem Amte bleiben und einen Ge-

Hilfen anstellen, oder, vom Amte zu-

rücktretend, zu einem Freunde oder Ver-
wandten gehen, oder sich irgendwo ein

Logis miethen. Für die wenigen, die

etwa einer Versorgung in einer Anstalt
bedürfen, läßt sich wohl in einem Klo-
ster oder im Priesterseminare Unter-
knnft finden.

Was schließlich d i e V e r w a l t u n g

der projektirten Hilfskasse betrifft, so

dürfte dieselbe in ähnlicher Weise ein-

zurichten sein, wie im Bisthum St. Gal-
len. Dort besteht dafür eine Kommis-
sion, zusammengesetzt aus dem Hoch-

würdigsten Bischöfe oder einem Dele-

girtcn desselben als Präsidenten und je

einem Abgeordneten der 8 Kapitel. Bei
uns gäbe das nun allerdings eine etwas

vielköpfige Verwaltung, da unsere Diö- ;

cese, außer den beiden noch bestehenden

Chorherrenstiften und den Priestern
nullius cmpiwli, 21 Kapitel, resp. De-
kanate zählt. Allein es könnten dieser

Kommission nur die wichtigern Ange-
legenheiten, als die Dekretirnng der

Unterstützungen und die Prüfung der

Rechnung zugewiesen werden, so daß

sich dieselbe höchstens des Jahres einmal

zu versammeln brauchte, was zudem

noch in Verbindung mit der Diöcesan-

conferenz geschehen könnte. Die laufen-
den Geschäfte aber könnten dem Vor- ;

stände derselben als engerer Kommis-

sion übertragen und dieser auch für
dringende Fälle das Recht provisorischer

Unterstützung eingeräumt werden, bis

zum Zusammentritt der weitern KoM-

misston nämlich. Von dem, zugleich dir
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engere Kommission bildenden, Vor-
stance wäre der Präsident vom Hoch-
würdigsten Bischöfe, der Kassier von
der Conferenz im EinVerständniß mit
dem Hochwürdigsten Vischose und der
Actuar von der weiteren Kommission
zn wählen. Die Kapitels- oder Deka-

natsvorstände hätten als vermittelnde
Behörden sowohl bezüglich des Einzugs
der Beiträge, als auch des Vorschlags
zu Unterstützungen zu dienen.

Und so erlaube ich mir denn, Ihnen
folgende Anträge zu unterbreiten:

I- Die Geistlichkeit des Bisthums
Basel gründet eine Hilfskasse zur Unter-
stützung solcher Mitglieder, welche ent-
weder wegen Alters, oder in Folge an-
dauernder Krankheit, oder aus einer
andern unverschuldeten Ursache dienst-
unfähig geworden sind und nicht so viel
Vermögen besitzen um daraus leben zu
können, sowie zur Unterbringung von
Aergernißgebenden in einer Korrections-
anstalt.

U. Diese Hilfskasse wird gebildet
u) aus jährlichen Beiträgen sämmtlicher

im Amte befindlicher Mitglieder und
zwar im Verhältniß von 1 zum
Hundert ihres fixen Einkommens,
wobei jedoch auf diejenigen, welchen
berettseineanderweitigeUnterstützung
m Aussicht steht, billige Rücksicht zu
nehmen ist;

d) aus Stipendien für die Messen an
den jüngst aufgehobenen 7 Feier-
tagen, für deren Applikation.zu die-
sem Zwecke der hochwürdigste Bischof
um Bewilligung anzugehen ist-

v) aus allfälligen Vermächtnissen' und
Geschenken, welche aber zu einem
Fvnd anzulegen sind und von denen
nur der Zins jeweilen verwendet
werden darf.

Ul. Eine Kommission, bestehend aus
nuem Delegirten des hochwürdigsten
Bischofs als Präsidenten und je einem
Abgeordneten der verschiedenen Kapitel
und Dekanate, resp. Chorrherrenstift bc-
stimmt die zu Unterstützenden und über-
wacht das Rechnungswesen.

Der Präsident, der Actnar und der
Mer. letzterer von der Konferenz im
^Verständnisse mit dem hochwürdigsten
stchvfe gewählt, besorgen die laufenden

Geschäfte und können in dringeneden

Fällen provisorisch Unterstützung be-

willigen.
Die Kapitelsvorstände bilden die ver-

mittelnden Behörden sowohl bezüglich

des Einzugs der Beiträge, als des Vor-

schlags zur Unterstützung.

Was ich Ihnen, Hochw. 'Herrn! hier

über den Modus der Fürsorge für dienst-

unfähige und dienstlose Geistliche unseres

Bisthums unterbreite, sind selbstverständ-

lich nur unmaßgebliche Vorschläge; daß

jedoch in dieser Sache etwas geschehe

und zwar, wenn möglich, etwas Gemein-

schaftliches, das wünsche ich angelegent-

lichst.

Wie seltsam!
(Corresp. aus Balelland.)

Es hat uns eigenthümlich angemuthet,

als wir jüngst in der „Allg. Schw. Ztg."
das Verhältniß unserer hohen Negierung

zur protestantischen Kirche folgender-

massen geschildert lasen:

„Baselland besitzt bekanntlich weder

„eine Kirchenverfassung noch eine be-

„sondere Kirchenbehörde. Als letztere

„sungirt der Regierungsrath resp, der

„demselben angehörende Director des

„Kirchenwesens. Es ist aber seit langer

„Zeit Uebung, daß der letztere alle die

„reformirte Kirche betreffenden Auge-

„legenheiten jeweilen dem Convente der

„Geistlichkeit zur Begutachtung vorlegt.

„Nachdem er diese Letztere entgegenge-

„nommen, stellt er, ohne irgendwie da

„ran gebunden zu sein, seinerseits seine

„Anträge ail den Negierungsrath — und

„nicht nur handelten Kirchendirection

„und Regierung seit vielen Jahreil in

„vorkommenden Fällen stets in Ueber-

„einstimiilung mit den Anträgen des

„Pfarrconvents, sondern es ist auch

„gegen die bezüglichen Beschlüsse nie-

„mals in der gesetzgebenden Behörde,

„dem Landrath, Einsprache erhoben

„worden."
Wir gestehen, daß wir dieses Ver-

hältniß auf dem Boden der protestauti-

scheu Landeskirche ganz ideal finden.

Letztre verehrt den Regierungsrath resp,

den jeweiligen Herrn Cultusdirector als

ihren Summus Episcopus; dennoch

läßt sich dieser, in anerkennenswerther

Courtoisie, die kirchlichen Beschlüsse vom

Psarrconvent diktircn.
Wie ganz anders stehen die Dinge

auf katholischem Boden! Unsere Kirche

ist gewährleistet, und damit auch die

Thatsache, daß wir, bei allem Respekt

vor dem Herrn Cultusdircktor Bussin-

ger, unsere oberste Kirchcnbehörde nicht
im Kirchendirektor von Liestal, sondern

in Papst und Bischof zu suchen haben.

Dennoch gerirt sich jener als Summus
Episcopus auch der Katholiken, nur
mit dem Unterschiede daß er, ohne
vom katholischen P f a r rcon-
vente irgendwie Rath zu er-
holen, unsere vitalsten Kirchenver-

sassungsfragen, in Verbindung mit den

Laien-Kirchenvätern von Aarau, Bern
und Solothurn, entscheidet. -

Wie seltsam! —

Kirchen-Khromk.

Aus der Schweiz.
Schweiz. Während der hochwst. Bi-

schof von St. Gallen in seinem dies-

jährigen Fastenmandate „ dieGerech-
tigkeit Gottes und ihre Ge-
richte für Zeit u nd E w i gkeit "

bespricht, hat der hochwst. Bischof von

Basel zum Thema seines Hirtenbriefes
(den wir in der Beilage unsern Lesern

mittheilen) „die Autorität und
die göttliche Verfassung der

Kirche" gewählt; der hochwst. Bi-
schof von Chur aber legt seinen Diöze-

sancn die Mahnung an's Herz: „Er-
ziehet eu ere Kinder christ-
lich! *)

>-< Freiheit der Ehe. Ein
in Lausanne niedergelassener Walliser
war seit 15 Jahren mit einer Deutsch-

schweizerin verheirathet, die ihn mit 4
Kindern beschenkt hatte. Im Jahre
1877 trat er mit einer von ihm ein-

gestellten Arbeiterin, einer noch jungen
und verführerischen, geschiedenen Frau
in ein verbotenes Verhältniß. Um diese

Den llt. bischoflich-n Kanzleien von

Sl. G allen, Basel nnd Chur ver-

danken wir die sreundliche Zusendung der betr.

Mandate auf'S Beste. D. Red.
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Person zu heirathen, ließ er sich von

seiner Gattin scheiden. Allein die neue

Verbindung war keine glückliche. Zu-
erst gab es gegenseitige Vorwürfe, dann

kam es zu Drohungen und endlich zu

Thätlichkeiten. Die neue Frau hielt
einen Geliebten und der betrogene Ehe-

mann kam zum zweiten Mal vor Ge

richt und bat seine Ehe zu lösen, damit

er — seine erste Frau wieder heirathen
könne. Das Gericht war nicht im

Falle, die neue Scheidung zu verwei-

gern und der Civilstandsbeamte wird

also in Bälde die alten Ehegatten auf's
Neue zusammengeben müssen. — Es

war s. Z. doch nicht so ganz unbegrün-

det, als man bezüglich des Eheartikels

von Maikäferei sprach!

Ein Bundesgesetz gegen
Intoleranz! Die kathol. Kirch-
gemeinde in Latour de Treme bei Bülle

hielt darauf, einen eigenen Friedhof

für die Confessionsgenossen zu besitzen

und erwarb zu diesem Zwecke von der

E i n w o h n er gemeinde käuflich einen

Theil des allgemeinen Gemeindefried-

Hofes, wozu das Gesetz von 1875 ihr
das Recht gà Weil nun einem da-

selbst verstorbenen protest. Waadtländer
die Veerdigurg auf dem katholischen

P r i v a.t kirchhofe verweigert wurde,
die Anverwandten aber ihn nicht auf
dem Gemeinde kirchhof bestatten

wollten, redeten Protest, und radikale

Zeitungen mit großer Entrüstung von

„pfäffischer Intoleranz" und Versas-

sungsbruch — als wäre dem § 53 der

B.-V., der Fürsorge für „schickliche Be-

erdigung" befiehlt, nur dann entspro-

chcn, wenn letztere auf einem katho-
li schen Friedhofe stattfindet!

Wenn jugendlich hitzblütige Publi-
eisten .in den alten Gassenhauer von

„Intoleranz und Fanatismus" einstim-

men, so mag das immerhin noch, als
Ausdruck einer gewissen Naivetät, milde

beurtheilt werden. Wenn aber der

hohe Bundcsrath am Fastuachtdienstag

„im Hinblick auf die in einzelnen Kan-

„tonen neuestens häufiger auftretenden

„Fälle von Intoleranz bei Anweisung

„von Grabstätten für die Leichen von

„Andersgläubigen, das Justiz- und Po-
„lizeidepartement beauftragt, behufs

„Ausführung der B.-V., Art. 53, Al. 2

„den Entwurf eines Bundcsgesetzcs

„vorzulegen", — so legt sich die pein-

liche Befürchtung nahe, die hohe Be-

hörde habe sich hiebei von der Tages-
Presse in einer Weise be — einflus-
sen lassen, welche ihrem Ansehen nach-

theilig sein muß. Die schöne Erklä-

rnng des hochw. H. Pf. Johann Meier
von Entlebuch im „Vaterland" Nr. 33

und 34 dürfte der hohen Behörde be-

weisen, wie schlimm man berathen ist,

wenn mau gewissen radikalen Zeitun-
gen vorschnell glaubt!

Luzern. (Corresp.) Die „Hilfsge-
sellschast" in Luzern (zur Verpflegung
armer Dienstboten, Taglöhner w. in
kranken Tagen) hat ihren 48. Jahres-
bericht dieser Tage veröffentlichet. Diese

Gesellschaft ist im Anfange der Dreißi-
ger-Jahre dadurch entstanden, daß einige

Personen, wenn wir nicht irren, unter

Anleitung des damaligen Hrn. Profes-
sor M. Schlumpf in Luzern, jetzt

bischöfl. Commissar und Pfarrer in
Steinhausen, sich verpflichteten, wöchent-
lich einen halben alten Batzen zu
steuern zur Pflege armer kranker Mägde.
Die Anfangs sehr kleine Gejellschaft

machte sich dann Statuten, nahm den

Namen „Hülfsgesellschaft", wuchs bald

und besitzt jetzt ein Vermögen von

Fr. 33,80V. 17. Die Zahl der Mit-
glieder ist nun auf 342 heraugewach-
sen. Im Jahre 1879 hat die Gesell-
schafl 79 Personen, Mägde, Taglöh-
ner rc. in zusammen 1314 Verpfle-
gungstagen versorgt; dafür Fr. 1761.
30 verausgabt. Am Berner Münster
steht der alte Spruch: „Mach's
nach!" —

Bern. Die Bernerregieruug, im
Bewußtsein ihrer Macht, hat die Ein-
gäbe der kath. Synode, an drei kirchlich
gebotenen Feiertagen den Schulbesuch

für die kathol. Kinder freizugeben, ab-

gewiesen, obwohl man sich bereit erklärt
hatte, die ausfallenden Schulstunden

an drei Ferientagen nachzuholen.

Jura. Wir haben schon gemeldet,

daß die Bernerregieruug die 7492 jn-

rassischen Petenten, welche um Zulassung
des hochwst. Bischofs Lachat zur Spen-
dung der hl. Firmung im Jura baten,

abgewiesen habe. Diese Abweisung
(„die Antwort von 7 Bernerbürgeru an
7000 Mitbürger", wie sie das „Pays"
nennt) hatte die Negierung mit folgender
Beigabe gewürzt: „Was den Wunsch

„nach Wiederherstellung der bischöfl.

„Hierarchie betrifft, glauben wir, d u r ch

„unsre Theilnahme an den

„ b ezügl. Co n s e r e n z en hin-
„längliche Beweise unsers Verlangens,
„den normalen Diöcesanzustand wieder

„herzustellen, gegeben zu haben und —
„werden wir auch in Zukunft unsre
„Bemühungen mit denjenigen der übn-
„gen Diöcesaustände vereinen, um eine

„Lösung zu finden, welche gleichzeitig

„den Wünschen des kathol. Volkes und
„den Interessen des Kantons entspricht."

Jn gerechter Entrüstung über solche

Sprache ruft das „Pays" ails: „Nein,
solchen Spott darf nimmer eine

Negierung den Bürgern bieten!"

Aargau. Die aufgeklärte Regierung
dieses Kautons, im Begriffe, die Ge- à

meinde Mellingen unter Vogtschaft zu
stellen, muß sich vom „Aarg. Hansfr."
die Bemerkung gefallen lassen: „Es
wäre besser gewesen, man hätte seiner ^

Zeit die hohe Regierung be-

vogt et, ehe und bevor sie die Mino-
ritätsrecurse ans den Nationalbahnge-
meindev so l e i ch t f e rt i g abgewiesen."

— Der Cultur kämpf mußte und

muß eben im Kt. Aargan, wie auch

noch anderswo im Aaregebiet, manch' â

heillosen Finauzschwindel decken I

Unter'm 10. hat die aargauische

Regierung vom Bnndcsrath einen sehr

bedeutsamen Fingerzeig punkto Tole-
ranz erhalten. Sie hatte nämlich
dem nunmehrigen römisch-katholischen
Pfarrverweser von Nheinfeldeu, Hochw.
P.llr. W ildi, die Vornahme vffent-
licher geistlicher Handlungen untersagt,
weil er „im Kanton kein Examen be-

standen habe (Hochw. Herr Wildi war
mehr als 10 Jahre Pfarrer von All-
schwyl in Baselland) und daher dem

aargauischen Klerus nicht augehöre."

(Siehe Beilage.)
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Gegen diesen Beschluß reeurririe die

^öm.kath. Genossenschaft von Nheinfelden
(und mit ihr, wenn wir nicht irren,
auch diejenige von Kaisercingst) an den
Bundesrath, indem sie geltend machten,
die Glaubens- und Gewissensfreiheit sei
verletzt, wenn sie, die vom Staate nichts
als den allgemeinen Rechtsschutz bean-
spniche,^ ihren Seelsorger sich von den
staatlichen Behörden geben lassen müßten,
beziehungsweise wenn die letztern ihnen
jeden Religionsdiener wegsprechcn dürf-
ten, der nicht in die Staatsgeistlichkeit
aufgenommen sei.

Die Erwägungen, auf welche gestützt
der Bundesrath den Recurs begründet

«
^klärte, sind folgende:

t. Art. 50 der Bundesverfassung ge-
tvährleistet die freie Ausübung gottes-
dienstlicher Handlungen innerhalb der
Schranken der Sittlichkeit und der vffent-
lichen Ordnung und behält den Kau-
tonen, sowie dem Bunde das Recht vor,
Zur Handhabung der Ordnung und des
öffentlichen Friedens tinter den Auge-
hörigen der verschiedenen Religiosge-
uosscnschasten die geeigneten Maßnah-
men zu treffen.

Standpunkte der Sitt-

f-
^ Eultushandlungen des

w 5 7 »
,uch,

dl .,7 -u °b

U KN'
r? ìung, welche nach Sinn

«»d «°à„ «„ U«, ^ zzàs.
Verfassung (gleich wie im Art 2 16
«5. Ziff. 7 und Art. 102, Ziff 10
demselben) als eine st»atsbürger-
Uche n. nicht als eine staats-
rrchltche Ordnung »ufzu-ia s sen ist. "
3. Die Regierung von Aargau beruft

zur Molivirung ihrer Schlußnahme
auf die dortigen Verfassungsbestimmun-
gen, Gesetze und Verordnungen betreffend
°>e Prüfung. Wahlfähigkeit und An-

ellung von Geistlichen der staatlich
gamstrten, resp, subventionirten Kirch-

gemeinden, wonach solche Geistliche einer
aatsprüfung unterworfen und als

Staatsbeamte bezeichnet sind, und wel-
H' î nicht

^ Die Kantone sind unzweifelhaft

befugt, Bestimmungen über die person-

lichen Erfordernisse zu treffen, welche

von denjenigen zu erfüllen sind, die in
der anerkannten Landeskirche eine amt-

liche Stellung bekleiden wollen. Durch
dieses Recht der Kantoue ist aber die

in Art. 50 der Bundesverfassung ge-

währleistere Freiheit nicht beeinträchtigt,
indent es jedermann, der sich durch die

Einrichtungen und Vorschriften der Lau-

deskirche in seiner Glaubens- und Ge-

Wissensfreiheit (Art. 49 der Bundes-

Verfassung) beeinträchtigt hält, freisteht,
von der anerkannten Landeskirche sich

fern zu halten oder aus derselben aus-

zuscheiden.

5. Erfolgt aber dieser Austritt und

vereinigen sich die Austretenden, wie im
vorliegenden Falle, zu einer Cultusge-
nossenschaft, welche weder die Rechte

einer öffentlichen, staatlich organisirten
Kirchgemeinde in Anspruch nimmt, noch

dieselben ausübt, so ist diese Genossen-

schaff, sowohl in ihrer Organisation,
als in der Wahl oder Berufung ihrer
Geistlichen und in der Ausübung got-
tesdieustlicher Handlungen nur denjeni-

geil staatlichen Beschränkungen und

Maßnahmen seitens der Kantone oder

des Bundes unterworfen, welche in Art.
50 der Bundesverfassung vorgesehen,

deren factische Voraussetzungen aber im

vorliegenden Falle nicht gegeben sind.

6. Schließlich ist noch hervorzuheben,

daß die Kantone nach Art. 53 der

Bundesverfassung das Recht haben, die

gottesdienstlichen Handlungen von den

Kirchhöfen auszuschließen und z. B. die-

selben in die Kirche zu verweisen.

Eine solche Verfügung müßte aber

alle Religiousgenossenschaften treffen,
indem die Annahme nicht zulässig ist,

daß dieselbe gottesdienstliche Handlung
der einen Neligionsgenossenschaft den

öffentlichen Frieden beeinträchtige, die-

jeuige der andern nicht.

Appenzell A. Rh. H e r i s a u. Die

Baukosten der neuen katholischen Kirche

beliefen sich am 1. Januar 1880 auf

109,000 Fr. Au diese Schuld wurden

bis jetzt abbezahlt 79,500 Fr. Es re-

stirt also noch eine Bauschnld von

29,500 Fr. zu decken.

Unterwaldcn. S tans. (Corresp.)
k. Exprovincial M axi m u s Kam-
ber weilt nicht mehr in unserer Mitte;
der Herr hat ihn zu sich gerufen, nach-
dem er bereits 50 Jahre als Ordens-

mann ihm treu gedient. Geboren den

15. Juni 1810 von braven und reich-

begüterten Eltern, trat er mit 20 Iah-
reu in den Orden der ehrw. Väter
Capuciuer, reich begabt mit Talenten
und ausgerüstet mit sehr guter Gym-
nasialbildung, die er in dem damals
noch in Blüthe stehenden Mariastein
und im Collegium in Freiburg erwor-
ben hatte.

In den Orden aufgenommen, kam

Maximus unter die vortreffliche Leituug
von Anastasius Hartmann, des nach-

maligen Missionärs und Bischofs in
Indien, und stund bis zum frühen Tode

dieses heiligmäßigen Bischofs in freund-
schaftlichem Verkehr mit ihm.

Der Geist des Lehrers hatte sich auf
den Schüler verpflanzt und lenkte die

Aufmerksamkeit der Obern auf ihn, so

daß sie ihn, den jungen Religiösen, mit
dem wichtigen und schwierigen Amte
eines Lectors betrauten. Zwanzig Jahre
lehrte Maximus Philosophie und Theo-

logie und erzog für den Orden Männer,
welche jetzt die wichtigsten Aemter be-

kleiden. Seine klare, lichtvolle Darstel-

lung, sein religiöser Wandel, und sein

liebevolles Walten hat in den Herzen

seiner zahlreichen Schüler ein Andenken

ihm geschaffen, daß fortdauert in Dank
und Liebe über das Grab und erwarb

ihm das Vertrauen der Ordensobern in
dem Maße, daß sie ihn zum Guardian

mehrerer Kloster wählten. Ernst und

doch milde und liebevoll war seine Ne-

gierung, so daß er überall als Vater

seiner Familie verehrt wurde. Das Pro-
vinzialkapitel würdigte seine Wissenschaft

und Frömmigkeit, seine Thätigkeit und

Erfahrung, daß es ihn mehrmals zum
Definitor erwählte und zwei Mal mit
der Würde eines Provincials betraute.

So wurde Maximus letzten Herbst

noch, obschon sichtlich lebensmüde unter
der Last der Arbeiten und Beschwerden,

dennoch zum Definitor erwählt, in An-
erkennung seiner Arbeiten und seiner

Tugend.



In den weitesten Kreisen mußte da-

rum der Name des gnten Maximus
einen guten Klang haben, denn aus

allen Klöstern seines Wirkens trat er

als Missionär unter das Volk und hielt
mit dem unvergeßlichen Anicet sel.

jene segensvollen V o l k s m i s s i o n eu,
hie auch fernerhin als Erneuung ganzer
Gemeinden gelten werden. Erreichten
da seine Predigten nicht den Schwung
der Rede und die Schärfe der Beweis-

führung eines?. Anicet, so eroberten

sie doch durch edle Einfachheit und sal-

bungsvolle Frömmigkeit die Herzen seiner

Zuhörer. Die Rede Maximus' kam zu

Herzen und drang zu Herzen.

In den zahlreichen geistlichen Exer-

citien, die er leitete, bewies er sich als

Herzenskenner und verstund es vortreff-
lich, niedergeschlagener Gemüther aufzu-
richten und zu trösten und ganzen Ge-

nossenschaften neue Begeisterung für das

höchste Ziel einzuflößen
Die zahlreichen Schriften die in der

Zelle des sel. Dahingeschiedenen vorlie-

gen, beweisen, daß der liebe Priestergreis
die 50 Jahre seines Ordenslebens treu
verwendet im Dienste des Herrn und

des kathol. Volkes I

Für Staus hat k. Maximus ein

besonderes Verdienst, das von kommen-

den Generationen mehr gewürdigt wer-
den wird; die hiesige Mädchen Realschule

und Erziehungsanstalt ist durch ihn zur
jetzigen Blüthe erhoben worden, so daß

sie die Zierde und der Segen des Lan-
des ist.

Hochachtung, Dankbarkeit und Liebe

hat daher jene große Menge Volkes,

jene zahlreiche Geistlichkeit an das offene

Grab unseres sel. Dahingeschiedenen ge-

rufen und hat die überwältigende Rüh-
' rung des jetzigen i?. Provincials Bernard

erzeugt, mit der er die Leiche des viel
verdienten Ordensmannes ins Grab ge-

segnet und hat dem Munde dieses liebe-

vollen Provincials bei diesem Anlasse
die Worte diktirt: „Wir haben viel ver-

loren, Maximus ist in mancher Be-

ziehung unersetzlich; mit ihm sind die

ehrwürdigen Ordenstraditionen einer

ganzen Generation zu Grabe gestiegen."

Wir haben viel verloren, aber wie

wir zuversichtlich hoffen, einen Fürbitter

im Himmel gefunden, „der viel betet

für sein Volk und seine Brüder" für
ein selig frohes Wiedersehen. Have
snimu piu!

P Aus und bon Rom. (9. Februar.)
Sr. Gn. Cvssandey, Bischof von

Lausanne und von Genf, welcher am
1. dß. mit seinem Kanzler Hrn. Bovet

im besten Wohlsein in Rom einge-

troffen, hat die huldvollste Aufnahme
bei Sr. Hl. Papst Leo XIII. gefunden

und wird Sonntags den 15. Februar
die Bischofsweihe empfangen, Xâ multos
unnos!

Am zweiten Anniversarium Papst

Pins IX. (den 7. Februar) wurden auf

Anordnung seines Nachfolgers feierliche

Exeqnien in der Sixtinischen Capelle

durch den Cardinaldecan di Pietro ab-

gehalten. Die Absolutionen an der

Tumba hat Se. Hl. Leo XIII. selbst

vorgenommen. Sämmtliche Cardinäle,
die hier weilenden ausländischen Bischöfe

(darunter Sr. Gn, Lachat und Cossan-

dey aus der Schweiz), die Vertreter
aller kirchlichen Dikasterien und Orden,

sowie das diplomatische Corps waren
dabei vertreten.

Wenn auch nicht in so großartiger
äußerer Form wie in Rom, so wurde

doch überall in der katholischen Kirche
der Todestag des großen Papstes mit
Theilnahme begangen. Denn sein Bild
ist mit der Welt- und Kirchengeschichte

der letzten Generation verwachsen; die

liebevollen, aber wo es an der Zeit
war, eben so festen Züge in dem Vater-
antlitze Pins IX. ffnd jedem Christen,

jung und alt, tief eingeprägt und bleiben

unverwüstlich. Die großen Thaten
in der Kirche sowohl als in der Pro-
fangeschichte, die wir gesehen und er-

lebt, tragen den Stempel und Namen

Pius IX. an ihrer Stirne und bleiben

unvergeßlich.
Dem großen Papste in unserer kleinen

Zeit gilt heute der Ausdruck unseres

aufrichtigen Gefühles der Pietät, der

Verehrung, des Dankes gegen Gott, der

ihm den Lohn dessen wird gegeben haben,

was er in des Tages Last und Hitze

ein volles Menschenleben für ihn ge-
arbeitet und geduldet hat.

S
i- 5

Letzten Sonntag Morgen trafen hier
die Kronprinzessin von Brasilien und

ihr Gemahl, der Graf von Eu, incog-
nito ein und hatten an demselben Tage
eine Audienz beim h. V ate r, worauf
sie dem Cardinal-Staalssecretair einen

Besuch abstatteten und unter Führung
eines hohen Prälaten vom päpstlichen

Hof die vaticanischen Kunstsammlungen
besichtigten. Läßt dieser Besuch schließen,

daß der Kaiser von Brasilien
mit der Kirche den durch die Freimaurer
bedrohten Frieden wieder herstellen will

-i-
H

Msgr. Ricards, apostolischer Vicar,
hat die Absicht, zwei Trap Pisten-
klöst er in dem apostolischen Vicariate
des Caps der „gnten Hoffnung" zu
gründen, um die Kaffern dein Ackerbau

zugänglich zu machen. Zu diesem Zwecke

werden sich 25 Trappisten nach dem

Cap der „guten Hoffnung" begeben.

Msgr. Ricards gedenkt diese Nieder-

lassung mit derjenigen der Jesuiten
zu vereinbaren, welche in Zanzibar ist. ^
Die Missionäre beider Orden werden

ihre Studien in dem Collegium der

Jesuiten machen. Die dortige Regie-

rung unterstützt diesen edlen und frucht-
bringenden Plan. Das civilisirte Eu-
ropa könnte hierin von den K a f f e r n s

sich belehren lassen.

'k
*

Sr. Gn. Reynolds Bischof
von Adelaide in Australien über-

reichte Sr. Hl. dem Papste eine schone

geographische Karte seiner Diöcese, welche ;

6 Meter hoch, 4 Meter lang ist. Die-
selbe wurde auf ausdrücklichen Befehl
des englischen Ncgierungsresidenten an-

gefertigt, um zugleich mit photographi-
scheu Aufnahmen von Adelaide dem

Papste geschenkt zu werden.

Den Bestrebungen der Kirchen- -

musik-Reformer Deutschlands
ist in Rom eine ermunternde Aner-
kennung zu Theil geworden. Es wur-
den Hr. Dr. Witt, Präsident des musi-

kalischen Vereins der heiligen Cäcilia
in Regensbnrg, Hr. Haberl, Capell-
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leister des Domes von Negensburg,
""d Hr. Konen, Kapellmeister des Domes

Köln, zu Ehren-Domherren der
athedrale von Palestrina ernannt. Der

Mcilienverein in Deutschland hat 12

Journale, die sich mit der heiligen
Musik beschäftigen. Sc. Eminenz der

ardinal de Lnca, Bischof von Palestrina
und Protector dieses Vereins, wollte,
lndem er die genannten Herren mit

>eser Ernennung auszeichnete, den Eifer
anspornen, damit in den Kirchen in
Zukunft nicht mehr Operustücke oder
andeie weltliche Melodieen, sondern nur
îuehr die heilige Musik ausgeführt werde.

päpstliche Rache. Wir müssen
ans einige Vorfälle zurückkommen, welche
Uar einiger Zeit ausgebeutet wurden,
um den Papst Leo Xlll. als einen Ver-
enner der alterthümlicheu Kunstschätze

und als einen geldsüchngen Mann d ar-
Zustellen, welcher selbst durch Veräuße-
M'-ng von Kunstwerken sich Geld zu er-
werben suche. Wir hatten zwar so-
ô eich diese Vorfälle in diesen Blättern
urz berichtet und berichtiget, heute sind
lr im Falle, Näheres mitzutheilen.

l,»s>
des vorigen Jahres er-

ee
Presse Italiens ein

S llev Geschrei, weil der Papst einige

c/? ^Wen ^.heil zerbrochene Schüs-
n feine bestand aus 19 Scherben)

die"c?'" Trance hatte verkaufen lassen,

l'î ^if dem päpstlichen Landschloß

a m
befanden. Der Erlös

v wsem Handel war, wie wir nun
estunutt wissen, von Sr. Heiligkeit zum

kau fernes sehr kostbaren alten Tep-
^ fur die vaticanische Sammlung

wendet worden, dessen Kunstwerth
ederrtender ist, als derjenige der

eu erwähnten Schüsseln. Diese selbst» er ließ der hl. Vater auch wieder
« Rückkäufen, um unangenehmen Erör-
Zungen mit der italienischen Negierung
°rzubeugen, da von kirchenfeindlicher
eUe der Vorfall ausgebeutet wurde,um eine parlamentarische Action gegen

î)l. Stuhl anzuregen.
^etzt hat „un Leo Xlll. sich für die
>nalv gegen ihrr erhobenen Anklagen,

ris°^ er die künstlerischen und histo-
luxn Schätze des h. Stuhles verwahr-

lose, in einer glänzenden, seiner voll-

kommen würdigen Weise gerächt, indem

er für eine namhafte Summe eine große

Anzahl höchst kostbarer D o c u-

mente für das Archiv des h. Stuhles
angekauft hat. Es befinden sich dar-

unter Originalbriefe der Cardinäle Far-
nese, Sfondrati, Polo, Karl Borromäus,
des Papstes Pius V., mehrerer Väter
des Tridentiuer Concils und mancher

anderen hervorragenden Persönlichkeiten,
die noch nie veröffentlicht wurden, und

viele Schriftstücke, die für die Kirchen-
geschichte der drei letzten Jahrhunderte
von dem größten Werthe sind. Durch
dieselben werden manche bisher im vali-

canischen Archiv bestandenen Lücken aus-

gefüllt. Diese werthvolle Acquisition

ist besonders dem Eifer und der Umsicht
des Cardinals H erg en röt h er zn

verdanken, der mehrere Wochen lang Tag
und Nacht sich abgemüht hat, den circa

einen Meter hohen Actenstoß ganz selbst

durchzulesen und genau zu prüfen, um
sich von dem wahren Werth zu über-

zeugen. Einzelne der besagten Schrift-
stücke würden, wenn sie vielleicht in

.Paris oder London öffentlich versteigert
worden wären, von Autographensamm-
lern mit fabelhaften Summen entstanden

worden sein. So rächt sick ein Papst.
» -i-

»
Die im Vatican wohlaugeseheue „Au-

rora" bringt anläßlich des deutschen

Kulturkampfes folgende interessante Be-

merkungeu: „Man spricht in den Re-

„zierungskreisen immer von der Wahr-
„ung der Rechte des Staates. Gegen

„die Kirche die Rechte des Staates zum
„Heil des Volkes zu wahren, das haben

„sich auch die S o z i a l r e f o r m a-

„to ren zur Aufgabe gesetzt und zwar
„haben sie die Rechte des Staates gegen

„die Kirche in der Weise zu wahren
„gesucht, daß sie dieser einfach zum
„großen Theil ihre Rechte nahmen, in-
„dem sie sie beraubten und unterdrückten.

„Wurden aber die Rechte des Staates

„wirklich gewahrt? Nein. Auf allen

„Gebieten zieht sich im Namen des all-
„mächtigen Staates die katholische Kirche
„zurück, und auf allen Gebieten bricht
„die Revolution hervor. Dabei

„schreit man gegen Ausschreitungen der

„Kirche! Allein wer läßt sich Aus-
„schreitungen zu Schulden kommen?

„Gerade die Feinde der Kirche und
„sammt der Empörung und der Cor-
„ruption fallen sie über den Staat und

„über das Volk her. So ist in der

„bürgerlichen Gesellschaft Alles bedroht,
„Alles gefährdet."

Deutschland. Während den „Frie-
densverhandluugen" zwischen Berlin und
Rom fand es der gefeierte katholische
Centrumsredner Neichensperger nicht
für undiplomatisch, in der Kammersitzung
vom 7. zu betonen: „So lange die

Maigesetze nicht mit der Wurzel ausge-
rottet seien, so lange nicht eine geord-
nete Diöccsauverwaltung existire, sei an
eine Heilung schlechterdings nicht zu
denken. Mit einer milden An-
w e n d u n g derselben (das gegenwärtige
Losungswort Puttkamers) sei es nicht
abgemacht. Die Maigesetze müßten zur
religiösen und moralischen Anarchie
führen."

Die interessanten Verhandlungen
und Vorgänge in der preußischen Ab-
geordneteukammer können wir leider
unsern verehrten Lesern erst in der

nächsten Nummer mittheilen, da uns
heute der Raum mangelt.

Frankreich. Auch hier scheinen die

berufensten Führer des kathol. Volkes,
die Bischöfe, der Ueberzeugung zu sein,
es fromme nicht, die brennenden Zeit-
fragen in „diplomatisch kluger" Weise

zu umgehen. So z. B. behandelt der

Fastenhirtenbrief des Parisererzbischofs,
Cardinal Gnibert, die Schulfrage
und führt aus: „Die Erziehung der

Kinder ist ein Recht der Eltern, die

auch die Befugniß haben, damit Andere

zu beauftragen, also sich die Lehrer zu
wählen, welche ihre religiöse Ueberzeu-

gung theilen. Die Kirche verurtheilt
die Laienlehrer durchaus nicht, erblickt

jedoch eine größere Garantie in den

ausschließlich ihrem Amte lebenden Or-
denslehrern." Er beschwört schließlich
die Staatslenker, die Rechte der
Familienväter zu respectiren,
und giebt der Hoffnung Ausdruck, daß
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Frankreich sich den Glauben nicht werde

entreißen lassen. —

Belgien. In seinem Fastenmandate

bespricht Cardinal Erzbischof Dechamps

von Mccheln die Pflicht, die Gelegen-

heit zur Sünde zn meiden, und bezeich-

net als solche nächste Gelegenheit zum

Abfalle vom Glauben die ofsieiellen

G e m e ì n d e s ch u l e n, „welche sich

neutral betitelten, in Wirklichkeit aber

Pflanzstätten des antichristlichen Indif-
ferentismus seien. Niemals wird das

katholische Priesterthum zu dieser offen-

bar beabsichtigten Verachtung der christ-

lichen Wahrheit seinen Beistand leihen."

Schließlich empfiehlt der Cardinal den

belgischen Katholiken nach dem Grund-
satze zu handeln: „plutôt mourir «zus

<ls livror mos outants à oss o'oolos-Ià".

Personal-Chronik.

St. Gallen. Letzten Sonntag
wählte Straubenzell einstimmig Hochw.

Jos. Zûn dt von Altstätten als Kaplan.
— Am 12. wählte das Landkapitel

Uznach in Schmerikou Hochw. Pf.
Zimmer m a n n zum Dekan, Hochw.

Pf. Schildknecht zum Deputaten.

Wall is. In Sitten starb am 3.

Hochwst. Pet. Ant. d e P r e ux, Dom-
decan und Generalvicar. Der Ver-
storbene war schon im Jahre 1825 in's
Domkapitel eingetreten, somit volle 55

Jahre Mitglied desselben gewesen.

F r eib u rg. Hochw. Lor. Fr. Jsid.

Frossard, gewesener Rektor des

Kollegiums St. Michael, ist zum Pfar-
rer von Bulle ernannt worden.

Schweizer piusverein.

EwpsangS-Bescheinigung.

Jahresbeiträge pro 1879 von den

Ortsvereinen:
Appenzell Fr. 50, Ballwil 20, Basel

83, Goldach 41, Jnwil 36, Neuenkirch
60 (pro 1879 und 1880 je Fr. 30),
Neuheim 51. 50, Menznau-Gais 9.50,
Nohrdorf 76 50, Sarmenstorf 37. 50,
Stanz Fr. 193, Tübach 10. 50, Wol-
senschießen 74.

L. Abonnement pro 1880 auf die

Pius-Annaleu von den Ortsvereinen:

Appenzell 12 Exemplare, Basel 60,

Gebensdorf 10, Jnwyl 13, Marbach

11, Menzingen-Gais 11, Neuhcim 10,

Nohrdorf 107, Rothenburg 29, Sar-
menstorf 13, Sitten 2, Wolfenschießen

2 Exemplare.
(l. Abonnement auf Neue Schweizer

Brochure» pro 1880 von den Ortsver-

einen:

Menznau-Gais 2 Exemplare, Rohr-

dorf 13, Sarmenstorf 4.

Inländische Mission.

s. Gewöhnliche Beiträge pro 1879 à 138».

Kr. Ct.

Uebertrag laut Nr. 5: 4330 68

Von W. N. in Luzern 58 —
Aus der Pfarrei Ballwil 20 —
Vom Piusverein in Ballwil 10 —

„ löbl. Kloster in Wurmsbach 50 —
Aus der Gemeinde Realp 45 —
Vom Piusverein Sarmenstorf 16 20

Aus der Pfarrei Würenlingen 6 —

4536 08

Der Kassier der inländ. Mission:

Pfcisfer-Elmiger in Luzern.

Für die Wasserbeschädigten in
Spanien.

Fr. Ct.

682 75
2 —
1 —

20 —

Uebertrag laut Nr. 4:
Von Wyl/Kt. St. Gallen

„ Ungenannt in Basel

705 75

Für die jurafs. Votiv-Kapellr aus

dem ?su(àpktts (Mii-wout) ist bis--

her eingegangen:
Fr. Ct.

Uebertrag laut Nr. 6: 1347 20
Ans der Pfarrei Schneisingen 10 —

Von Gebensdorf 17 5l>

Ergebniß einer Sammlung
im Tobel und Lommis 30 —

Von Hochw. Hrn. X. H. in
Ballwil 20 —

Durch Hochw. Hrn. B. in
Nuswil 42 —

Aus Solothurn 6 60
Von Subingen 3 25 i

„ Norschach 6 35 ^

Durch I. Sch. in Neiden 10 -
Aus der Pfarrei Jona 10 -

1502 90
Das Kloster der Visitation

in Solothurn.

Hiemit wird die Liste geschlossen.

Eine Kaplunei in einer
Stadt des Kantons Thurgan

verbunden mit Organisten- und Ge-
sangdircktorcndicnst wird anmit für Be-
Werbung ausgeschrieben. Das Einkommen
steht über dem Gewöhnlichen nnd kann
je nach Verhältnissen noch höher normirt
werden. Ans solche Stelle Reflekiirende
können Näheres durch die Expedition der

Schweiz. Kirchenzeitung erfahren. s4)

Bei B. Schwendimann, Buchdrucker
in Solothurn ist zu haben:

Ner ààr^eanz.
GtNls Gi'Mlung Dit à Volk.

Von einem Freunde des Volkes.

192 Seiten. Preis per Exemplar 70 Cts.
per Dutzend Fr. 7. 20.

Äparbanli in Lnzem. 2

Diese von der höh. Regierung des Kantons Luzern genehmigte Aktiengesellschaft
hat ein Garantiekapital von Fr. 100,000 in der Depositenkasse der Stadt
Luzern laut Statuten hinterlegt.

Die S p a r b a nk nimmt Gelder an gegen Obligationen nnd Cassascheine und

verzinset dieselben zu folgenden Bedingungen:
Obligationen à 5 °/o

auf 1 Jahr fest angelegt und sodann nach crfolgter Kündigung in 6 Monaten rückzahlbat
Obligationen » 4'/, "/»

zu jeder Zeit kündbar und sodann nach 4 Monaten rückzahlbar.
Cassascheine à 4 "/»

zu jeder Zeit aufkündbar und sodann nach 3 Tagen rückzahlbar.
Zinsberechnung vom Tage der Einzahlung bis zum Tage des Rückzuges, oh»t

Provistonsberechnung. Me Verwaltung.
Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

